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Amtlicher Teil,

Bekanotmachung der Reichsbekleidungsstelle
vom 15. März 1917 über eine zweite
Bestandsaufnahme von Wed-, Wirk- und

Strilkwareu.
Für die Erfüllung der der Reichsbekleidungsstelle ob-

liegendeu 'Aufgaben ist die Ermittlung der im Deutschen
Reiche gegenwärtig vorhandenen Vorräte an Web-, Wirk-
und Striüwaren erforderlich.

Auf Grund deff § 8 Absatz 6 der Bunöesratsderordnung
über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strich-
nnd Schuhwaren vom 10. Juni/23 . Dezember 1916 und des
§ 2 Absatz 1 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über
Bezugsscheine vom 31. Oktober 1916 wird deshalb folgendes
bestimmt:

t*
Am 26. März 1917 ist eine allgemeine Bestandsauf --

nahme der nachstehend in Gruppe I bis VIII bezeichneteo
Waren vorzunrhmen , gleichviel ob sie bezugsscheinpflichtig
sind oder nicht.

Die bei der ersten Bestairdsaufuahme der Reichsbeklei¬
dungsstelle bereits gemeldeten und am Beginn des 26.
März 1917 noch auf Lager befindlichen Bestände sind wieder
mitzumelden.

Gruppe! Ai  Stoffe zur Obrrkleidung.
1. Stoffe zur Oberkleidung für Männer und Knaben mit

etner Breite von 30—100 Ztm .,
2. Stoffe zur Oberkleidung für Männer und Knaben mit

einer Breite über 100 Ztm .,
3. Lichte Gewerbe zur Oberkleidung für Frauen und

Mädchen mit einer Breite von 30—100 Ztm .,
4. dichte Gewebe zur Oberkleidung für Frauen und

Mädchen mit einer Breite über 100 Ztm .,
5 . undichte Getorbe zur Oberkleidung für Frauen und

Mädchen mit einer Breite von 30 —100 Ztm .,
6. undichte Gewebe zur Oberkleidung für Frauen und

Mädchen mit einer Breite über 100 Ztm.

Gruppe  I B: Wäschestoffe, Futterstoffe ustv.
1. Wäschestoffe und Futterstoffe mit einer Breite von

30- 100 Ztm .,
2. Wäschestoffe und Futterstoffe mit einer Breite über

100 Ztm .,
3. ober nicht genannte dichte Gewebe mit einer Min¬

destbreite von 30 Ztm . ; hierzu gehören insbesondere
Gardineir- , Dekorations -, Läufer-, Möbel - , Teppich¬
stoffe und dergl.

Gruppe  II A:  Mämreroberkleidung (auch Berufskleidung ).
1. Röcke für Männer (auch Fracks, Jacken, Joppen,

Blusen und dergl .),
2. Westen für Männer.
3. Hosen für Männer,
4. Mäntel und Umhänge für Männer.

Gruppe  II B:  Burschen - und Knaben -Oberkleidung (»uch
Berufskleidung ).

1. Ganze Burschen- und Knabenanzüge,
2. Rücke für Burschen und Knaben (auch Jacken, Joppen,

Kittel , Blusen und dergl .),
3. Westen für Burschen und Knaben,
4. Hosen für Burschen und Knaben,
5. Mäntel und Umhängr für Burschen und Knaben,
6. Kittel für Knaben unter 3 Jahren.

Gruppe  HI : Frauen - und Mädchen-Oberkleidung (auch
Berufskleidung ).

1. Frauenkleider (auch Jackenkleider),
2. Blusen für Frauen und Mädchen (auch Strickjacken).
3. Röcke für Frauen und Mädchen,
4. Mäntel und Umhänge für Frauen und Mädchen,
5. Mädchen- und Kinderkleider.

Gruppe  IV A \ Schkafröcke, Schürzen , Tücher und Decken.
1. Schlafröcke und Morgenjacken für Männer.
2. Morgenröcke und Morgenjacken für Frauen,
3. Hausschürzen,
4. Zierschürzen,
5. Kopf-, Hals - und Umschlagtücher,
6 . Tischdecken,
7. oben nicht ^ nannte Decken, deren Stückgewicht 300

Gramm übersteigt , und zwar Reisedecken, Schlas-
decken, Pferdedecken (auch Wallachs ) und Kranken-
ylmsdeckrn. ,
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Uiitei  lörff für Mädchen,
Korsetts uyd Mieder für Frauen,
Korsetts und Mieder für Mädchen,
llntmnmcn für Frauen und Mädchen.

4.

p e V K: Unterwäsche iiiv Männer und Knaoerr.
Hemden für Männer (auch Ober -, Sport - und Nachts
Iiemden),
Unterhemden für Männer (anch Unterjacken),
Unterhosen für Männer,
Hemden für Knaben (auch Ober-, « Port - und Nacht¬
hemden),
Unterhemden für .Knaben (auch Unterjacken) .
Unterhosen für Knaben,
Hemdhosen für Männer und Knaben.

t . diejenigen Waren und Vorräte , die durch behördliche
Bckanntniachung beschlagnahmt sind,

- • die sich tut Eigentum der deutschen Militär -- oder Ma-
rincbehörbe befinden, oder über Die Licfernngs - oder
Hcrstellungsverträge um einer deutschen Militär - oder
Marinebehörde bestehen,

■>■ die im Gebrauche befindlichen Gegenstände,
4. Vorräte , die sich in den Haushaltungen befinden und

deren gewerbmäßige Verwertung nicht in Aussicht ge¬
nommen ist.

8 ».
Meldepflicht besteht für die mit Beginn des 26. März

UN7 vorhandenen Vorräte der in § 1 verzeichneten Waren-
gnrppen. * ,

G rn p p e V / >: Unterwäsche für Frauen , Mädchen und
Kinder.

1. Hentden für Frauen (anch Nachthemden und Nachr-
jacken),

2. ilnterheinden für Frauen (auch Unterjacken),
3. Beinkleider für Frauen,
4. Hemden für Mädchen und Kinder (anch Nachthemden

und Nachtjacken),
.7. Unterhemden für Mädchen und Kinder (auch Unter¬

jacken),
6. Beinkleider für Niädchen und Kinder,
7. Hemdhosen für Frauen und Mädchen.
>S. Babhhemden.

ti
Zur Meldung verpflichtet sind alle natürlichen und

juristischen Personen , alle wirtschaftlichen Betriebe , alle
össentlichrechtlichen Körperschaften und Verbände, die
Eigentum oder Gewahrsam an meldepflichtigen Gezenflän-
den habeir oder bei denen sich solche unter ZollauffWt be
finden. Die nach Beginn des 26. März 1617 eintkrffenden.
aber vor diesem Tage abgesandteil Vorräte sind von dem
Empfänger sofort nach Eingang der Ware zu melden.

Vorräte , die mit Beginn des 26. März 1917 sich nicht
im Gewahrsam des Eigentümers befunden haben, sind so-
wohl von denr Eigentümer als auch von demjenigen zu mel¬
den. der sie zu dieser Zeit in Gewahrsam hat.

Gruppe  VI : Ll riimpst und Tucken,
t. Männerstrümpfe und Mäimersocken,
2. Fraitenstrümpfc,
3. Kinderst rümpft und Kiitderscxken.

'Neben demjenigen, der die Ware in Gewahrsam hat , ist
euch derjenige zur Meldung verpflichtet, der sie einen,
Lagerhalter oder Spediteur zur Verfügung eines Dritten
übergeben hat.

Gruppe  VII : Bett - und Hauswäsckfe, Taschentücher und
Windeln.

I. Bettücher (Laken),
' 2. Kisftnbezüge,

6. Tischtücher (Tischdecken vergl. Gruppe IV A 6 ),
4. Handtücher (anch Badetücher),
■t. Wischtücher (auch Scheuertücher),
6. Taschentücher,
7. Windeln.

G r u p p r VIII : Handschuhe.
1. Winter - und Herbsthand schuhe für Männer,
2. oben nicht genannte Handschuhe für Männer,
3. Flauknhandschuhe,
4. Kinderhandschuhe.

Tie in Gruppe I bis VIII nusgesührten Web-, Wirk- und
Siriclwaren ,i»d von der Bestandsanfnahnf betroffen,
gletchdiel, ob sie aus Schafwolle, Mohair , Kamelhaar , Al¬
paka. Kaschmir oder sonstigen Tirrhaarcn . Kuastwvlle,
Baumwolle , Knnstbanmlvvlle, Kunstseide, Naturseide , Bast-
säscrir. Papiergarnen oder sonstigen Pflanzenfasern , aus
Abfällen oder Mischungen der genannten Spinnstoffe allein
oder aus der Zusammensetzung verschiedener Stoffe berge-
stellt sind.

Ans den Webstühlen ansgrjpannte Ketten sind nicht zu
meldest. Soweit der Schußfaden am Beginn des 26. März
1917 bereits ' durchgeschlagen ist, muß das entstandene Ge¬
webe gemeldet werden, ' wenn es unter Gruppe [ 4 oder
I B fällt.

Abgepaßt Mstickle Kleioer uno Blusen (halbftrrigr Klei¬
der und Blusen) sind nach Metern als Stoff zu melden. All»
Stvjft , welche bereits - bebufs Herstellung von Klcidungö--
stückrn zugeschnitteu sind, sind nicht in Gruppe I I oder
I B,  sondern in den entsprechenden Gruppen lb brö VIII
als fertige Kleidungsstücke anziimelden. . . ->

Ist der Eigentümer ein Reichsausländer , so ist außer
den, Namen und Wohnort desselben auch seine Staats
angehörigkeit anzugeben.

Spediteure und Lagerhalter , welche wissen oder den
Umständen »ach annehmen müssen, daß sie nreldepflichltge
Vorräte in lvewahrsam haben, sind verpflichtet, die zur Vor
oahnie der Meldung erforderlichen Auskünfte bei den Ab
senderir oder den Empfängern dieser Gegenstände oder bei
strcn Auftraggebern einznholen. Wird diese Auskunft den
Spediteuren oder Lagerhaltern nicht erteilt , oder erscheint
sie ihnen nicht glaubhaft , so sind sie verpflichtet, dies der
Reichsbekleidnngsstelle anzuzeigen.

§5 . V
Tie Meldungen dürfen nur stuf den hierfür voegeschrie-

oenen amtlichen Meldescheinen erstattet iverden. Für jede
der in 8 1 verzeichneten Warengrnppen werden besondere
Vordrucke ausgegeben.

Tie Meldescheine inüssen spätestens am 7. April 1917
bei den Amtsstellen eingereicht sein, die von Sen Landes-
Zentralbehörden oder den von ihnen bezeichnten Behörden
mit der Einsammlung beauftragt sind.

Mitteilungen irgendwelcher Art dürfen auf den Melde--
scheinen nicht vermerkt werden.

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich vor, Muster dcr
rngeincldeten Waren eiiiznfördern.

- -K7 rn: § 6.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bezeick
.retsn Behörden werden über die Ausführung der Bestands--
äufnohme weitere AWführnngsbestimmnngen etlaiftn

8 7. .7 " 7
Wer den Vorschriften der 88 1, ii, 4 mb  S oder den wach

ä 6 dieser Bekanntmachung erlassenen Äusführungsbestim
^-ungew zrrwiderhandelt. wird nach 8 26 Nummer 21  der
Bnndcsratsvervrdmurg .über dies Regelunz des. VWtkehrs



Dezember 1916 mit © e\ änftwis biss, z» fertz » Monatev » üder
mit Geldstrafe , bis zu ftlnfzehntanfenv Mar ? bestraft.
! Berlin, den 15. März, 1917.

ReichSbekleiduuKöstelle
Geheimer Rat. Or, Beutler

ReichSkommissar für bürgerliche ttlcidung.
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! inann der unter der Gruppe VIll fl — 4) a . n. O. bezeichn->ten Art.
Die ordnungsmäßig ausgefüllten Meldekarten sind mir

bis spätestens 7. April  1917 wieder einzureichen.
$*ff Besitzende des « rei»a«ssH,stes.

Duderstadt.

Aussührungsbksnmmungtn
t-r . zur

Bekanntmach« nff der Reichsbekleidungsstelle vom \
15 März 1917 über eine Bestandsaufnahme von i

Web-, Wirk und Str ckwaren.
Au? Grund des 8 18 der Bundesratsverordnung über die '

Regelung des Verkehrs mir Web -, Wirk-, Strick - und Schuh - !
waren vom 10. Juni/23 . Dezember 1916 werden für die von der
NeichsbrkceidungSstelle unter dem 15. Mürz 1917 ungeordnete
Bestandsaufnahme von Web-, Wirk- und Strickloaren fol¬
gende AnsführUngsbestimmungen erlassen:

8, l-
,'N w dct,"Ausgabe und Einsammlung der Meldekarten wer¬

dest .hi« Landräte (Oberamtmänner ), in Stadtkreisen die Ge-
meindevorstände beauftragt.

, • | 2 .
•3 Zeder Melbetzftichtipe bat seinen Bedarf an Melaekürten Be*

der gemäß § 1 zuständigen Behörde rechtzeitig zu erheben
und nach Ausfüllung spätestens am 7. April 1917 an derselben
Stelle wieder abzuliesern.

• 8 3.
Wer den Vorschriften in 8 2 dieser Aussührungsbestimmun-

gcn zuwiderhandelt , wird nach 8 20 Nummer 1 der Bundcs-
ratsberordnnng über die Regelung des Verkehrs mit Web-,
Wirk-, Strick - und Schuhwaren vom 10. Juni/23 . Dezember
191ß mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 15000 Mark bestraft.

Brt li n , den l . März 1917.
' " Der Minister für Handel «nd Gewerbe.

Im Aufträge.
Lnsenskp.

J .-Nr . II . 2746. Diez,  den 16. März 1917.
Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, den in Betracht

kommenden Geschäftsleuten usiv. sogleich,  von der vor¬
stehenden Bekanntmachung der Rcichsbekleidungsstelle und den
Nusführungsbestimmungen des Herrn Ministers sür Handel und
Gewerbe Kenntnis zu geben und sie aufzufordern , die erforder¬
lichen Meldekarten unverzüglich  eventuell telephonisch,
bei mir anzufordern.

Tie Meldekarte \a  umfaßt Web-, Wirk- und Strick-
warcn der unter Gruppe I A (1 — 6) der Bekanntmachung der
Reichsbekleidungsstelle bezeichneten Art.

Die Meldekarte  I b umfaßt Web-, Wirk- und Strick-
Hu'.u's der unter Grrcppe IL (1 - 3) a. a. O. bezeichneten Art.

Tic Meldekarte  II a umfaßt Web-, Wirk- un ^ Strick¬
waren der unter Gruppe 11A (1 — 4) a. a. O. bezeichneten Art.

' 'D . i e M e ld e ka rt t Uh  umfaßt Web-, Wirk- und Strick¬
waren der unter Gruppe II B (1 — 6) a. a . D. bezeichneten Art.

Die Meldekarte  III umfaßt Web-, Wirk- und Strick-
wvren der unter Gruppe III (1— 5) a. a. O. bezeichneten Art.

D i e M elvekarte IV a umfaßt Web-, Wirk- lind Strick-
it.crfen der unter Olruppe IV A (1 — 7) a. a . O. bezeichneten Art.

D i e M « l d e ka r r e IVb  umfaßt Web-, Wirk- und Strick-
wären der unter Gruppe W B (1 — 5) a. a . O. bezeichneten Art.

Die Meldekarte V a umfaßt Web-, Wirk- und ' Strick-
Waren der unter Grtippe V' 4̂ (1— 7) a. a. O. bezeichneten Art.

Die Meldekarte Vb  umfaßt Web-, Wirk- und Strick-
waren der unter Gruppe VB (1 — 8),a . a . D. bezeickinetcn Art.

- T i e M »tdekart  el-'I umfaßt Web-, Wirk- und Strick-
Aaren der unter Grupp « VI (1— 3) a. a. O. bezeichneten Art.

Bekanntmachung.
Inr Anschluß an den Erlaß vom 8. Dezember 1915 fSj.»

M .-Bl . S . 389) wird bekannt gegeben, daß die nachstehend be¬
zeichneten Firmen Thpenzeugnisje des Deutschen Azetylenver¬
eins auf ihre Maisetvorlagen erhalten haben , und zwar unter

Nr . 67. Weberwerke, G. m. b. tz. in Weidenau -Sieg , mit
Dalum dom 12. April 1916. Bezeichnung : „Hochdrnck-Wasfer-
terläge mit Sichetheitsschucht ."

Nr . 68, Firma Peter Görres in Frankfurt a. M .-Süd,
mit Datum vmn 8. April 1916.

Nr 69, Sauerstoff -Fabrik Berlin , G. m. b. H. in Berlin,
mir Datum dom 7. Oktober 1916. Bezeichnung : „Triumpf ".
Die Vorlage ist nur verwendbar für Schweißbenner bis zu
Leistungen von 10 Milimeter Blcchstärke.

Firner ist der Firma Amogenwerk Sirius , G. m. b. H. in
Düsiel . cr ». gestattet worden, ihre durch andere Anordnung des
Wasserstandshahns und des Gasabganges abgcänoerte Wasser¬
vorlage „Perfect " mir dem gleichen Schilde und der gleichen
Nummer wie die unter Nr . 11 geprüfte Wasservorlage —
mitgeteist durch Erlaß vom 23. Dezember 1910 (H.-M .-Bl . für
1911, S . 4) — zu versehen.

Ich ei-silche, die Ortspolizeibehürden unter Abdruck dieses
Erlasses im Amtsblatt entsprechend anzuweisen . Für die Ge-
werbeanssichtsveamten sind Abdrucke dieses Erlasses tctgefügt.
Zeicynungen der Wstsservorlagen sind, soweit ein Bedürfnis da¬
für oorlicgt , von den in Frage kommenden Firmen anzu¬
fordern.

Berlin  W . 9, den 11. ll.  1916.
Lerpzigerstratzc 2.

Der Minister für Handel n«d Gewerbe.
» > >

i Diez,  den 14. März 1917.
Abdruck teile ich den Ortspolizeibehürden des Kreises zur

Kenntnis mit.
Der KSniSl. «««»rat.

I . B.
Zlmmrrmann

J . -Nr . I '. 2761. Diez,  den 15. März 1917.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Belr . Flejschkarten.
Die Fleischkarten für den Monat März verlieren am

Sonntag den 18. Mürz d. Js . ihre Giltigkeit.
Die neuen Fleischkarten , gültig für die Zeit vom 19. März

bis 15. Avril 1917, werden Ihnen durch die Druckerei rechtzeitig
zngcben : sie sind bis spätestens Dienstag den 20. d. Mts.
an die Bcrsorgungsberechtigten auszugeben . Etwaiger Mehr-
bcdar ? ist bei der Krcisfleischstelle anzufordern . Bis spä¬
testens Donnerstag den 22. März d. Js . haben d>e Herren
Bürgermeister , in deren Gemeinden Metzger nicht vorhanden,
sind, ihrer Versorgungsstelle (Bürgermeisteramt ) mitzntrilen,
wieviel Voll - und Kinderkarten ausgegeben worden sind.

Bis zum 24. März d. IS . ersuche ich mir '.u berichten,
wieviel Fleischkarten getrennt nach Voll - und Kinderkarten
anSgegeben worden find. Weiter ist dabei zu berichten wie-
tiel Personen , die bisher Fleischselbstversorger waren , im Laufe
der Veilorgungkzeit wieder Fleischkarten erhalten haben öezw.
erkalten werden.

'Ich ersuche um genaue Jnnehaltung der Termine.
Der Vorsitzended«S « reisansschnste».

Duderstadt.
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Hinterbliebene an* Stap. 8i a,
I Qihberruflidyt.  Zuwendungen sind — auch wenn der An¬

trag bereits  früher gestellt worden lst — erst nach Ablauf
des Zstiranmes zu gewähren, für den Gnadenarbührnisse zu¬
ständig find. Abgesehen hiervon findet die Ziffei 3 der Grund¬
sätze zum Erlaß vom 14. 4. 1916 Nr . 5479/2 . 16. C 3 auch
nur Ziffer 7 des Erlasses vom 3. 8, 1915 Nr . 4111/7 . 15.
C 3 Anwendung . Die Bewilligung der widerruflichen Zuwen¬
dung hat demgsmäß — soweit nicht Gnadengebührnisse zu-
slehm '— vom 1. Tage des Monats ab zu erfolgen , der auf
den Eingang des Antrags bei der Ortspolizeibehörde oder
einer anderen amtlichen Stelle folgt.

2. Unter Ziffer 8 der Grundsätze zum Erlaß dom 14. 4. 1916
Nr . 5479/2. 16. <7 3 fallen Rentenbezüge der Witwen und
Kinder auch dann , wann es sich um gesetzliche oder freiwillige
Versicherungen usw. handelt , sobald nach den in Betracht
kommenden Satzungen usw. Reich oder Staat einen Zuschuß
zur Rente leisten.

3. Hat ein gefallener ooer infolge Kriegsdienstbeschädtgung
verstorbener Kriegsteilnehmer für Pflegekinder oder Stiefkinder
geraume Zeit hindurch wie ein Vater gesorgt, so wird beim
Vorlicgen der sonstigen Voraussetzungen die widerrufliche Zu¬
wendung gemäß Ziffer 4 des Erlasses dom 3. 8. 1915 Nr
4111 7 15. C 3 im allgemeinen ohne Rücksicht auf etwa
bestehende Unterhaltsverpflichtungen der natürlichen Eltern zu
gewähren sein, es sei denn, daß die Pflege - oder Stiefeltern
von ihnen Untcrbaltsbeiträge für die Kinder erhalten hatten.
So wird auf die Unterhaltspflicht der leiblichen Eltern ins¬
besondere nicht zurückzugreifen sein, wenn der verstorbene Stief-
intcv sein- Absicht, das Kind wie ein eigenes zu halten , dadurch
belundel hat . daß er ihm gemäß tz 1706 B . G. B . seinen
Rainen gegeben hat, oder wenn eine Annahme an Kindes¬
statt durch den Pflegevater — falls er am Leben geblieben
trärc — na Li Lago der Verhältnisse zu erwarten gewesen wäre.
Das gleiche gilt , wie zur Beseitigung von Zweifeln erläuternd
zu Ziffer 2 der Verfügung vom 8. 6. 1916 Nr . 2938/5. 16.
C. 3 bemerkt wird, auch in dem Falle , wenn der Kindesvater
mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts durch Zahlung
einer Abfindungssumme seiner Unterhaltspflicht enthoben ist.

Eine Anrechnung der von den Armenbehörden gezahlten
Unterstützungen ans die für uneheliche Kinder , Stiefkinder und
andere Liese gleichstehende Kinder zu bewilligenven Zrüven-
dungin hat nicht zu erfolgen.

4. Wenn den jetzigen Zeitverhültnissen entsprechend Kriegs-
hintero . ;ebene in den für Heereszwecke arbeitenden Betrieben
oLer in der Landwirtschaft zu vaterländischen Zwecken — sei es
freiten tig oder auf Grund des Hilfsdienstgesetzes — gegen Ent¬
gelt beschäftigt werden, so ist eine ihnen etwa gewährte oder
zu gewahrende widerrufliche Zuwendung aus Kap. 84 a ledig¬
lich aus diesem Anlaß nicht zu kürzen oder einzustellen , auch
wenn durch eine solche Beschäftigung eine nicht unwestntllche
Bcsserstkllung der wirtschaftlichen Verhältnisse der betreffenden
Hinterbliebenen eintretcn sollte . Die Verfügung vom 13. 2.
1616 Nr . 128/1. 16. C 3 Absatz! 2 findet in Fällen , in denen die
Verosflernng der wirtschaftlichen Verhältnisse darauf zurück-
äufiuiHt ist, daß die Hinterblieebnen unter den jetzigen Ver¬
hältnissen im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse tä¬
tig find, keine Anwendung . Die Königlichen Regieningen wer¬
den ergebenst ersucht, den betr . Kassenbehörden hiervon Kennt¬
nis zu geben.

In Zweifelsfällen haben die zahlenden Kassenbehörden
die Angelegenheit der zuständigen stellvertretenden Intendantur
zur Entscheidung vorzulegen.

Krieg»minister rum.
Im Aufträge:

Frhr.Zv. Langermannu. Erlencamp.
* --- *

8»!. 13J7. Diez,  den 16. Marz 1817.
«l» Pie  Herren Bürgermeister *e* Kreise».

Abdruck teile ich im Anschluß an meine Verfügung von,
25. Mai 1916, M . 5020, Kreibslatt Nr . 128, zur Kenntnis und
Beachtung mit.

Ter LSnigD Lan»r«t.
I . » .

Ktmmenkttnru.

metrnnutme & nnt
Mit Beziehung auf den Schlußsatz des mit meiner 58« '=

fügung vom 18. Mai 1905, Pr . I.  D . 1525, mitgkteilteik
Erlassts des Hxrrn Oberpvästdcnten vom 13. Mai 1905, Nr.
4276, ersuche ich ergebenst, wegen Bekanntmachung der reb-
lauSverseuchteir Gemarkungen das Weitere zu vrranlaften.

Als reblausverseucht gelten die Gemarkungen Wellmich,
Noche.n , St . Goarshausen , Bornich Caub, Lorch, Geiien-
heim, Biebrich , Wiesbaden Hochheim, Mnkel , Oestrich. Mittel¬
heim uno von der Gemarkung Johannisberg die Weinberge
des Fürsten von Metternich -Winnedurg . Die Gemarkungen
Winkel . Oestrich und Mittelheim gellen zusammen mit dem ver¬
seuchten Teil der Gemarkung 'Johannisberg als ein Gemeinde-
bezirl im Sinne des 8 6 der Verordnung dom 16. August 1905.

Der Regierungspräsident
v. Meister.

• • *
I. 1909. Diez,  den 9. Mär ? 1917.

Dce Herren Bürgermeister der Weinbau-
treib enden Gemeinden  wollen die weinbautrei-
benvo Bevölkerung  in ortsüblicher und geigneter Weise
auf Vorstehendes mit dem Hinweise aufmerksam machen, daß
die Verordnung des Herrn Oberpräsidenten in Cassel dom 13.
Mai .' 905 — mitgeteilt durch meine Kreisblattbeknnntmachun-
gin vom 23. Mai 1905 — I. 4724, Kreisblatt Nr 126 —
und Uir.  16 . März 1907 — I. 2459, 'Kreisblatt 9fr. 69
— aus die genannten verseuchten Gemarkungen Anwendung
findet.

Der vnndrar.
3. v .r

Stnmunann.

M . 2598. Diez,  den 14. März 1917.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Im Anschluß an meine Verfügung dom 23. v. Mts,
M . 1223, Kieisblatt Nr . 49, betreffend Zurückstellung und Be¬
urlaubung Wehrpflichtiger in landwirtschaftlichen Betrieben,
ordne ick hiennit aus Veranlassung des stellvertretenden General-
kommandos des 18. A.-K. in Frankfutt a . M . an , daß mir
Ihrerseits pünktlich bis zum 13. und 29. jeden Monats über
die ans dem Besatzungshcere (Ers.-Ball ., immobile Landstirrm-
Aatl ., Genesnngskompagnicn , Reserve-Lazarette ) — also nicht
aus dem Feldheere einschließlich Etappe — beurlaubten Mann¬
schaften nachstehende Angaven zu machen sind:

a) Anzahl der beurlaubten Mannschaften,
hl Anzahl der Urlanbstage insgesamt.

Ich erwarte fristgerechte Erledigung , umsomehr als es der
umfangreiche Geschäftsbetrieb nicht zuläßt , an die Erledigung
jedesmal besonders zu erinnern.

-Fehlanzeige ist nicht erfororrltch.
Der Lnndrnt.

I . « . r
Zimmermann.

I. 2041.
Bekanntmachung.

Ich weift zur Behebung bestehender Zweifel darauf hin,
daß das zum Ausbrennen der Schornsteine erforderliche
Material , wie Stroh pp., nicht als Werkzeug im Sinne des
8 51 Absatz 2 der Polizeiverordnung , betreffend die Schorn¬
stein und Feuerstätten vom 20. Juli 1903, anzusehen ist.

Hiernach ist das von dem Schornsteinfegermeister gr-
lieferre Brennmaterial vom Hausbesitzer zu vergüten . Eine
Vergütung hierfür von 10 Pfennige für jeden Schornstein ist
angemessen.

»er KSnigl.
A

Hisnntcmaito

«erantwvrtttL für dir ÄkdriftleittmgUichach Hei», Bav Wm».

Diez,  den 13. März 1917.
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